
Verordnung der Stadt Lichtenstein über Parkgebühren 
(Parkgebührenordnung) 

 
Aufgrund von § 6 a Abs. 6 und Abs. 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. 1 S. 310, S 919), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. 1 S. 1217) und § 18 
des Gesetzes zur Bestimmung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrswesens im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Straßenverkehrszuständigkeitsgesetz - SächsStVZustG) vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130, 136, 556) hat der Stadtrat der Stadt Lichtenstein am 20.11.2017 
folgende Verordnung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Lichtenstein 
werden Gebühren erhoben, soweit Parkflächen mit Parkuhren, Parkscheinautomaten 
oder anderen Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit 
ausgestattet sind.  

 
§ 2 

Höhe der Parkgebühren 
 
(1)  Parkflächen auf dem Parkplatz Altmarkt  
 

Im Sinne des § 1 werden für das Parken folgende Gebühren erhoben: 
0 – 30 Minuten  gebührenfrei 
30 – 60 Minuten 0,60 € 
60 – 90 Minuten 0,90 € 
90 – 120 Minuten 1,20 € 
 
Die Höchstparkdauer beträgt 2 Stunden. 
 
Gebührenpflicht besteht von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie 
am Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Bis zum 31.05.2018 gilt folgende abweichende Gebührenregelung: 
0 – 60 Minuten  gebührenfrei 
60 – 90 Minuten 0,50 € 
90 – 120 Minuten 1,00 € 
 

(2)  Sonstige Straßen, Wege und Plätze. 
 

Im Sinne des § 1 werden für das Parken folgende Gebühren erhoben: 
0 – 30 Minuten  gebührenfrei 
30 – 60 Minuten 0,60 € 
60 – 90 Minuten 0,90 € 
90 – 120 Minuten 1,20 € 
Tagesgebühr   2,00 € 
 
Gebührenpflicht besteht von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie 
am Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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§ 3 

In-Kraft-Treten 
 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lichtenstein, 21.11.2017 
 
 
 
Thomas Nordheim 
Bürgermeister 
 
 
 
Diese Verordnung wurde im Lichtensteiner Anzeiger Nr. 12/2017 am 18.12.2017 
öffentlich bekannt gemacht.  


